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(54) Transportbehälter zum Transport von Schüttgütern

(57) Die Erfindung betrifft einen Container zum
Transport von Schüttgütern, welcher insbesondere
durch Kippen oder Drehen entleerbar ist und welcher ei-
nen Boden, zwei Stirnwände und zwei Seitenwände auf-
weist und entweder oben offen ist oder mit einer auf-
mach- oder entfernbaren Abdeckung versehen ist.

Damit dieser Behälter unter Einhaltung genormter
Höchstabmessungen, insbesondere für den Schienen-
transport, ein optimiertes Ladevolumen aufweist, jedoch
einfach und preiswert herzustellen ist, wird vorgeschla-
gen, dass die zwei Seitenwände (4) mit jeweils drei an-
einander anschließenden Abschnitten (5,6,7) versehen
sind, und von den drei Abschnitten (5,6,7) der unterste,
erste Abschnitt (5) gegenüber der Senkrechten (8) ge-
neigt nach außen verläuft, der an diesen anschließende,
zweite Abschnitt (6) im Wesentlichen senkrecht verläuft
und der dritte Abschnitt (7) gegenüber der Senkrechten
(8) geneigt nach innen verläuft, wobei der erste Abschnitt
(5) eine Länge (9) von ein Drittel bis ein Siebtel der Länge
(10) des zweiten Abschnitts (6) aufweist, und der dritte
Abschnitt eine Länge (11) zwischen der gleichen Länge
bis zur Hälfte der Länge (10) des zweiten Abschnitts (6)
aufweist, wobei in der senkrechten Projektion die ober-
sten Ränder (12,12’,32) des dritten Abschnitts (7), Deck-
breite, neben den untersten Rändern (13,13’,30) des er-
sten Abschnitts (5), Bodenbreite, liegen, so dass die
Querschnittskontur des Transportbehälters (1) in der ge-
dachten kürzesten Verbindung der beiden Außenpunkte
der Bodenbreite (13,13’,30) des untersten, ersten Ab-
schnitts (5) mit den beiden Außenpunkten der Deckbreite
(12,12’, 32) des obersten dritten Abschnitts (7) die Form
eines Trapezes aufweist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die Erfindung betrifft einen Transportbehälter
oder Container zum Transport von Schüttgütern, welcher
insbesondere durch Kippen oder Drehen entleerbar ist
und welcher einen Boden, zwei Stirnwände und zwei Sei-
tenwände aufweist und entweder oben offen ist oder mit
einer aufmach- oder entfernbaren Abdeckung versehen
ist.

Stand der Technik:

[0002] In Transportbehältern oder Containern wird
zum Beispiel Holz-Hackgut befördert, wobei die Trans-
portbehälter sowohl auf Lastkraftwagen als auch auf
Flach- oder Rungenwagen im Eisenbahngüterverkehr
transportiert werden können. Hierzu ist aus der DE 44
01 295 C1 ein Behälter mit einem Klappboden bekannt
geworden, der aus einem aufrecht stehende Wände auf-
weisenden Aufnahmekörper und einer einseitig an der
Unterseite des Aufnahmekörpers angelenkten Boden-
klappe besteht, wobei an der, der Schwenkachse gegen-
überliegenden Seiten der Bodenklappe eine Verriege-
lung angeordnet ist. Auch bei dem aus der EP 1 010 645
A1 bekannten Frachtbehälter für den Transport von
Schüttgütern auf Schienenfahrzeugen ist zur Entleerung
des Behälters dessen Boden nach unten schwenkbar.
Bekannt sind ferner Behälter, die an einer Stirnwand ge-
öffnet werden können, so dass die Behälter durch Kippen
entladen werden können. Das Öffnen von Türen an Stirn-
wänden oder von Bodenklappen ist unkomfortabel und
zeitaufwändig. Die Mechanismen zum Öffnen erfordern
bewegliche und somit störanfällige Teile, sodass diese
Behälter für einen wirtschaftlichen Verkehr von Massen-
gütern nur bedingt geeignet sind. Andere bekannte Be-
hälter können mittels einer Entleervorrichtung, welche
einen Dorn zur Aufnahme und zum Drehen des Behälters
im Bodenbereich aufweist, durch Drehen entleert wer-
den. Bestimmte Abmessungen der Behälter sind ge-
normt und können nicht überschritten werden, um einen
sicheren Transport im Eisenbahngüterverkehr zu ge-
währleisten. Dadurch sind die Größe und das Ladevolu-
men der bekannten Behälter beschränkt.
[0003] Durch die AU 430417 ist des Weiteren ein
Transportbehälter für Schüttgüter zum Transport auf der
Schiene bekannt geworden, welcher insbesondere
durch Kippen oder Drehen entleerbar ist. Der Transport-
behälter weist einen Boden, zwei Stirnwände und zwei
Seitenwände auf und ist entweder oben offen oder mit
einer aufmachbaren oder entfernbaren Abdeckung ver-
sehen ist. Die Seitenwände weisen zumindest vier an-
einander anschließende Abschnitte auf, wobei von den
vier Abschnitten der unterste Abschnitt gegenüber der
Senkrechten geneigt nach außen verläuft. Der an diesen
Abschnitt sich anschließende Abschnitt verläuft zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht, wobei der nächste Ab-

schnitt gegenüber der Senkrechten geneigt nach innen
verläuft. Der oberste Abschnitt verläuft ebenfalls zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht, so dass dieser Ab-
schnitt und der zweite Abschnitt von unten parallele Wan-
dungen zueinander aufweisen.
[0004] Durch die EP 1 690 809 A2 ist ein Behälter zum
Transport von Schüttgütern bekannt geworden, welcher
insbesondere durch Kippen oder Drehen entleerbar ist
und welcher einen Boden, zwei Stirnwände und zwei Sei-
tenwände mit zumindest vier aneinander anschließen-
den Abschnitten aufweist, entweder oben offen ist oder
mit einer aufmach- oder entfernbaren Abdeckung verse-
hen ist, wobei von den vier Abschnitten der unterste Ab-
schnitt gegenüber der Senkrechten geneigt nach außen
verläuft, der an diesen anschließende Abschnitt zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht verläuft, der nächste Ab-
schnitt gegenüber der Senkrechten geneigt nach innen
verläuft und der oberste Abschnitt ebenfalls zumindest
im Wesentlichen senkrecht verläuft. Die Querschnitts-
kontur des Behälters entspricht im obersten und im un-
tersten Bereich dem Querschnitt und den Abmessungen
genormter quaderförmiger Behälter, zumindest weitge-
hend. Im dazwischen liegenden mittleren Bereich ist der
Behälter an den Querschnitt und den Abmessungen von
Eisenbahnwaggons zumindest annähernd angepasst,
wobei die Breite des Behälters zwischen den obersten
Abschnitten der Seitenwände der Breite zwischen den
untersten Enden der nach außen geneigt verlaufenden
Abschnitte entspricht. Dieser Behälter besitzt den Nach-
teil, dass er aufwändig in seiner Herstellung und dadurch
teuer ist. Die Formanpassungen des Mantels des Behäl-
ters, insbesondere bei der Ausführung von nicht senk-
recht verlaufenden, langen Seitenabschnitten, erfordern
einen zusätzlichen Arbeitsaufwand und dadurch Kosten.
[0005] Durch die AT 08610 U1 ist ein Behälter zum
Transport von Schüttgütern bekannt geworden, welcher
insbesondere durch Kippen oder Drehen entleerbar ist
und welcher einen Boden, zwei Stirnwände und zwei Sei-
tenwände aufweist, entweder oben offen ist oder mit ei-
ner aufmach- oder entfernbaren Abdeckung versehen
ist, wobei seine Querschnittskontur im obersten und im
untersten Bereich dem Querschnitt und den Abmessun-
gen genormter quaderförmiger Behälter, zumindest weit-
gehend entspricht und im dazwischen liegenden mittle-
ren Bereich an den Querschnitt und die Abmessungen
von Eisenbahnwagons angepasst, zumindest angenä-
hert, ist.

Technische Aufgabe:

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen insbesondere durch Drehen oder Kippen entleerba-
ren, sowohl im Straßenverkehr als auch im Eisenbahn-
güterverkehr verwendbaren Transportbehälter oder
Container für Schüttgüter derart weiter zu entwickeln,
dass dieser unter Einhaltung genormter Höchstabmes-
sungen, insbesondere betreffend den Schienentrans-
port, ein optimiertes Ladevolumen aufweist, jedoch ein-
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fach und preiswert herzustellen ist.

Offenbarung der Erfindung sowie deren Vorteile:

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Trans-
portbehälter zum Transport von Schüttgütern, welcher
insbesondere durch Kippen oder Drehen entleerbar ist
und welcher ein Boden, zwei Stirnwände und zwei Sei-
tenwände mit drei aneinander anschließenden Abschnit-
ten aufweist, und entweder oben offen ist oder mit einer
Aufmach- oder entnehmbaren Abdeckung versehen ist,
und von den drei Abschnitten der unterste, erste Ab-
schnitt gegenüber der senkrechten geneigt nach oben
verläuft, der an diesen anschließende, zweite Abschnitt
im Wesentlichen senkrecht verläuft und der dritte Ab-
schnitt gegenüber der Senkrechten geneigt nach innen
verläuft, wobei der erste Abschnitt eine Länge von ein
Drittel bis ein Siebtel der Länge des zweiten Abschnitts
aufweist, und der dritte Abschnitt eine Länge zwischen
der gleichen Länge bis zur Hälfte der Länge des zweiten
Abschnitts aufweist, wobei in der senkrechten Projektion
die obersten Ränder des dritten Abschnitts, Deckbreite,
neben den untersten Rändern des ersten Abschnitts, Bo-
denbreite, liegen, so dass die Querschnittskontur des
Transportbehälters in der gedachten kürzesten Verbin-
dung der beiden Außenpunkte der Bodenlinie des unter-
sten, ersten Abschnitts mit den beiden Außenpunkten
der Decklinie des obersten dritten Abschnitts die Form
eines Trapezes aufweist.
[0008] Der erfindungsgemäße Transportbehälter hat
somit nur drei Abschnitte in der Seitenwand. Der oberste
und der untere Abschnitt stoßen mit ihren Kanten an den
mittleren Abschnitt an, so dass zum Herstellen der Sei-
tenwand lediglich zwei horizontale Schweißnähte zum
Verbinden der drei Abschnitte oder Biegungen notwen-
dig sind. Der Fertigungsaufwand wird dadurch vorteilhaft
verringert. Aufgrund der harmonisch wirkenden Über-
gänge der Abschnitte lässt sich der Transportbehälter
auch rückstandsfrei schnell entleeren, was den Betriebs-
ablauf von Störungen für das Reinigen von Transportbe-
hältern befreit. Weil die Seitenwände auch keine zum
Laderaum gerichteten konvexen Stoßkanten aufweisen,
die bei einem Darübergleiten von Schüttgut einem er-
höhten Verschleiß ausgesetzt sind, wird die Standzeit
der Transportbehälter vorteilhaft erhöht.
[0009] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,
dass in der senkrechten Projektion die obersten Ränder
des dritten Abschnitts neben den untersten Rändern in-
nerhalb des ersten Abschnitts liegen. Das bedeutet, dass
die oberste Querschnittsbreite oder Deckbreite (B2) der
sich gegenüberliegenden obersten Abschnitte der Sei-
tenwände entweder geringer ist als die unterste Quer-
schnittsbreite oder Bodenbreite (B1) der sich gegenüber
liegenden untersten Abschnitte der Seitenwände. Die
Differenz (B1-B2) zwischen der untersten Querschnitts-
breite (B1) und der obersten Querschnittsbreite (B2)
kann zwischen 5cm bis 100cm, auch noch mehr, betra-
gen. Oder die unterste Querschnittsbreite bzw. Boden-

breite kann kleiner sein als die oberste Querschnittsbrei-
te bzw. Deckbreite, mit ähnlichen Differenzen.
[0010] Verbindet man in der gedachten kürzesten Ver-
bindung die beiden Außenpunkte der Bodenlinie des un-
tersten, ersten Abschnitts mit den beiden Außenpunkten
der Decklinie des obersten dritten Abschnitts, so erhält
man erfindungsgemäß als Querschnittskontur die Form
eines Trapezes. Ist die Bodenlinie des untersten, ersten
Abschnitts länger als die Decklinie des obersten dritten
Abschnitts, dann verjüngt sich die vorstehend definierte
Querschnittskontur nach oben. Ist die Bodenlinie des un-
tersten, ersten Abschnitts kürzer als die Decklinie des
obersten dritten Abschnitts, dann verjüngt sich die vor-
stehend definierte Querschnittskontur nach unten.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der unterste Abschnitt einen Winkel ge-
genüber der Senkrechten nahe 45° oder 45° aufweist
und/oder der zweite Abschnitt einen Winkel gegenüber
der Senkrechten nahe 1° oder 1° aufweist und/oder der
dritte Abschnitt einen Winkel gegenüber der Senkrech-
ten nahe 11° oder 11° aufweist. Die nach dieser Dimen-
sionsvorschrift gefertigten Transportbehälter weisen ei-
ne optimale Gestaltung auf, die bei einem größtmögli-
chen Fassungsvermögen einen geringeren Fertigungs-
aufwand bei hoher Standzeit des Transportbehälters auf-
weisen. Weitere Ausgestaltungen er Erfindung sind in
weiteren Unteransprüchen gekennzeichnet, auf die Be-
zug genommen wird.
[0012] Der erfindungsgemäße Transportbehälter lässt
sich auf den meisten Güterzügen verwenden, wenn im
Querschnitt der unterste Rand der ersten Abschnitte der
Seitenwände des Transportbehälters eine Abstandslän-
ge von höchstens 2.550 mm, vorzugsweise in etwa 2.437
mm oder insbesondere von 2.437 mm, aufweist.
[0013] Zur maschinellen Entleerung des Transportbe-
hälters ist vorgesehen, dass im Bereich des Bodens
Hohlprofile für die Aufnahme von Armen eines Hebe-
zeugs vorgesehen sind.
[0014] Kurzbeschreibung der Zeichnung, in der zei-
gen:

Figur 1 eine Ansicht des Transportbehälters von sei-
ner Längsseite,

Figur 2 eine Ansicht des Transportbehälters von sei-
ner Stirnseite und

Figur 3 das Detail A aus Figur 2 in vergrößerter Dar-
stellung

Figur 4 eine Ansicht eines weiteren Transportbehäl-
ters von dessen Stirnseite

Figur 5 eine Ansicht eines weiteren Transportbehäl-
ters von dessen Stirnseite

Figur 6 eine Längsansicht des Transportbehälters
gemäß Figur 5 und

Figur 7 einen Querschnitt durch den Transportbehäl-
ter der Figur 5 direkt hinter der Stirnwand ent-
lang der Schnittlinie B-B in Figur 6.
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Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung:

[0015] In Figur 1 ist der erfindungsgemäße Transport-
behälter zum Transport von Schüttgütern als Ansicht von
seiner Längsseite dargestellt. Der Transportbehälter 1
steht auf seinem Boden 2 üblicherweise auf der Ver-
kehrsfläche zum Beladen auf. Für den Transport sind an
den Ecken des Bodens 2 Befestigungspunkte 15 mit Füh-
rungen vorgesehen, welche die Position des Transport-
behälters auf einem Waggon sichern. Von diesen Befe-
stigungspunkten erstrecken sich vertikal alle Ecksäulen
16, 17, welche Führungselemente 18 aufweisen, die
auch ein Übereinanderstapeln mehrerer Transportbe-
hälter ermöglichen. Die Stirnwände 3 und die Seitenwän-
de 4 bilden mit dem Boden 2 einen oben offenen Raum
zum Befüllen mit Schüttgut.
[0016] Die Seitenwände 4 sind in drei Abschnitte auf-
geteilt, nämlich einem unteren Abschnitt 5, einem mitt-
leren Abschnitt 6 und einem dritten oberen Abschnitt 7.
An ihren Stoßkanten sind die Abschnitte 5, 6, 7 durch
Schweißnähte miteinander verbunden, wobei die Ab-
schnitte unterschiedliche Längen aufweisen und zwar in
den Richtungen, wie sie durch die Doppelpfeile in Figur
2 angegeben sind. Der erste untere Abschnitt 5 besitzt
die Länge 9, der zweite mittlere Abschnitt besitzt die Län-
ge 10 und der obere dritte Abschnitt die Länge 11.
[0017] Zum Anheben des Transportbehälters mittels
eines Hebezeugs sind Hohlprofile 14, Figur 1, im Bereich
des Bodens quer zur Längsrichtung des Transportbehäl-
ters vorgesehen. In diese Hohlprofile 14 greifen bei-
spielsweise die Gabeln eines Staplers ein. Der Stapler
hebt zum Entleeren des Transportbehälters diesen an
und dreht mit einer entsprechenden Drehvorrichtung der
Gabeln den Transportbehälter zum Entleeren auf den
Kopf.
[0018] In Figur 2 ist das stirnseitige Profil des Trans-
portbehälters dargestellt. In unterbrochener Linienfüh-
rung sind zusätzlich verschiedene Profile 20, beispiels-
weise von Eisenbahnwaggons, angedeutet, die von
transportierten Lasten nicht berührt werden dürfen.
[0019] Aus dieser Figur 2 ist das Profil der Seitenwän-
de 4 klar ersichtlich, welche sich aus den Abschnitten 5,
6 und 7 zusammensetzt. Der unterste Abschnitt 5 verläuft
vom Boden 2 in etwa unter 45° oder unter 45° schräg
nach oben. An diesen ersten Abschnitt 5 schließt sich
der mittlere Abschnitt 6 an, der im Wesentlichen senk-
recht mit seiner Länge 10 an eine weitere Länge 11 des
Abschnitts 7 anschließt, wobei dieser Abschnitt 7 wieder
nach innen verlaufend bis zum oberen Rand 12 des
Transportbehälters 1 sich erstreckt, wie es aus Figur 2
ersichtlich ist. Dabei ist der obere Abschnitt 7 in etwa um
11° oder um 11° gegenüber der Vertikalen 8 nach innen
geneigt. In der dargestellten Ausführungsform weist der
mittlere Abschnitt 6 eine nach innen gerichtete Neigung
gegenüber der Vertikalen 8 von etwa 1° oder von 1° auf.
Dort wo die Abschnitte aneinander stoßen, sind sie mit-
tels Schweißnähten 19 miteinander verbunden. An die-
sem Profil wird auch erkennbar, dass die Abschnitte von

innen betrachtet nur konkave Winkel aufweisen. Ge-
meint ist damit, dass der Innenwinkel des Transportbe-
hälters 1 unter 180° bleibt. Dadurch entstehen keine kon-
vexen Kanten, über die das Schüttgut fließen müsste und
dadurch zu einem höheren Verschleiß führen könnte.
[0020] Figur 3 zeigt das Detail A aus Figur 2 in vergrö-
ßerter Darstellung. Das freizuhaltende Profil ist wieder-
um in unterbrochener Linienführung dargestellt. In dieser
Figur ist erkennbar, dass durch die erfindungsgemäße
Dimensionierung der Abstand 21 des oberen Abschnitts
7 der Seitenwand 4 von der Profilecke 22 in etwa dem
Abstand 23 der oberen Kante 20 des Abschnitts 7 von
der Profilecke 24 entspricht.
[0021] Der Behälter 1 ist beispielsweise im Querschnitt
derart ausgeführt, dass er im untersten Bereich zwischen
den kurzen Abschnitten 5 die Breite eines üblichen
Transportbehälters, jedoch vorzugsweise nicht mehr als
2.550 mm, vorzugsweise nicht mehr als 2.437 mm, auf-
weist; anschließend beträgt seine größte Breite, nämlich
zwischen den Abschnitten 6, etwas weniger als der Quer-
schnitt eines UIC-505 genormten Eisenbahnwagons mit
dessen maximaler Breite von 2.950 mm, nämlich vor-
zugsweise in etwa 2.897 mm oder 2.897 mm. Im Über-
gang des Abschnitts 6 in den Abschnitt 7 beträgt die Brei-
te des Transportbehälters in etwa 2.830 mm oder 2.830
mm, wobei am Ende des obersten Bereichs 7 der Trans-
portbehälter 1 wieder in etwa die Breite eines üblichen
Transportbehälters aufweist. Die oberen Öffnungsmaße
betragen vorzugsweise zwischen 2.000 mm bis 2.185
mm mal 5.700 mm.
[0022] Figur 4 zeigt ein weiteres Beispiel eines erfin-
dungsgemäßen Transportbehälters. Dieser ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Stirnwände zur Stabilisie-
rung von seitlichen Ecksäulen 16’,16" begrenzt sind, wo-
bei die Ecksäulen 16’,16" dergestalt aufeinander zu ge-
neigt sind, dass der Abstand B2 der Ecksäulen an ihren
obersten Enden voneinander geringer ist als der Abstand
B1 der Ecksäulen an ihren untersten Enden im Bereich
des Bodens 2 des Transportbehälters 1, wie es aus Figur
4 hervorgeht. Die Differenz B1-B2 zwischen dem unter-
sten Abstand B1 der Ecksäulen 16’,16" und dem ober-
sten Abstand B2 der Ecksäulen 16’,16" kann vorzugs-
weise zwischen 5cm bis 100cm betragen.
[0023] Auf diese Weise ist ein Transportbehälter zur
Verfügung gestellt, der mit verringertem Aufwand zu fer-
tigen ist und trotzdem annähernd das maximal mögliche
Transportvolumen erreicht. Dabei ist gleichzeitig darauf
geachtet, dass die Abmessungen des Transportbehäl-
ters im Rahmen der standardisierten Abmessungen ei-
nes Eisenbahnwaggons sowie der üblichen Transport-
behältermaße bleiben. Durch die besondere Gestaltung
weist dieser Transportbehälter aber eine gegenüber dem
Stand der Technik erhöhte Standzeit auf, da aufgrund
des Fehlens von konvexen Kanten, über die das Schütt-
gut fließen müsste, der Transportbehälter im Betrieb ei-
nen verringerten Verschleiß aufweist.
[0024] Die Figuren 5, 6 und 7 zeigen einen weiteren
Transportbehälter 33 von dessen Stirnseite, dessen
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Längsansicht des Transportbehälters 33 und einen
Querschnitt durch den Transportbehälter 33 der Figur 5
direkt hinter der Stirnwand entlang der Schnittlinie B-B
in Figur 6. Im Unterschied zum Transportbehälter der
Figur 4 weist dieser Transportbehälter der Figuren 5 - 7
senkrecht verlaufende Ecksäulen 25, 25’ auf, wie es er-
sichtlich ist. Auf diese Weise wird die Herstellung des
erfindungsgemäßen Transportbehälters vereinfacht und
verbilligt.
[0025] Die Erkennbarkeit der Querschnittskontur in
Form eines Trapezes des Transportbehälters bezüglich
der gedachten kürzesten Verbindung der beiden Außen-
punkte der Bodenlinie, das ist die Bodenbreite, des un-
tersten, ersten Abschnitts 5 mit den beiden Außenpunk-
ten der Decklinie, das ist die Deckbreite, des obersten
dritten Abschnitts 7, ist in den Figuren 4 und 7 wieder-
gegeben.
[0026] Bezüglich der Figur 4 bilden die beiden Außen-
punkte 26, 26’ der Bodenlinie 13’ bzw. des untersten Ran-
des des Bodens 2’ mit den beiden Außenpunkten 27, 27’
der Decklinie 12’ bzw. des obersten Randes 12’ zusam-
men mit den kürzesten punktgestrichelten Verbindungs-
linien 28, 28’ ein Trapez wobei die Bodenlinie 13’ länger
ist als die Decklinie 12’ und sich somit die Querschnitts-
kontur in Form eines Trapezes nach oben hin verjüngt.
[0027] Bezüglich der Figur 7 bilden die Außenpunkte
29, 29’ des untersten Randes bzw. der Bodenbreite 30
des Transportbehälters 33 mit den beiden Außenpunk-
ten 31, 31’ des obersten Randes bzw. der Deckbreite 32
des Transportbehälters 33 zusammen mit den kürzesten
punktgestrichelten Verbindungslinien 34, 34’ ein Trapez
wobei die Bodenbreite 30 kürzer ist als die Deckbreite
32 und sich somit die Querschnittskontur in Form eines
Trapezes nach oben hin verbreitert.

Bezugsziffernliste:

[0028]

1, 33 Transportbehälter

2 Boden bzw. Bodenbreite

3 Stirnwände

4 Seitenwände

5 erster unterster Abschnitt der Seiten-
wände

6 mittlerer Abschnitt der Seitenwände

7 dritter oberster Abschnitt der Seiten-
wände

8 Vertikale bzw. Senkrechte

9 Länge erster Abschnitt

10 Länge zweiter Abschnitt

11 Länge dritter Abschnitt

12, 12’, 32 oberste Ränder bzw. Deckbreite

13, 13’, 30 unterste Ränder bzw. Bodenbreite

14 Hohlprofile

15 Befestigungspunkte

16, 16’, 16", 17 Ecksäulen

18 Führungselemente

19, 19’ Schweißnähte

20 Profile

21, 23 Abstände

22,24 Profilecken

25, 25’ senkrechte Ecksäulen

26, 26’, 29, 29’ Außenpunkte der untersten Ränder
bzw. der Bodenbreite

27, 27’, 31, 31’ Außenpunkte der obersten Ränder
bzw. der Deckbreite

28, 28’ punktgestrichelte Verbindungslinien
der Außenpunkte der untersten Rän-
der bzw. der Bodenbreite mit den Au-
ßen- punkten der obersten Ränder
bzw. der Deckbreite

B1 Abstand der Ecksäulen an ihren un-
tersten Enden

B2 Abstand der Ecksäulen an ihren ober-
sten Enden

Patentansprüche

1. Transportbehälter (1) zum Transport von Schüttgü-
tern, welcher insbesondere durch Kippen oder Dre-
hen entleerbar ist und welcher einen Boden (2), zwei
Stirnwände (3) und zwei Seitenwände (4) mit jeweils
drei aneinander anschließenden Abschnitten (5,6,7)
aufweist und welcher entweder oben offen ist oder
mit einer aufmach- oder entfernbaren Abdeckung
versehen ist, und von den drei Abschnitten (5,6,7)
der unterste, erste Abschnitt (5) gegenüber der
Senkrechten (8) geneigt nach außen verläuft, der an
diesen anschließende, zweite Abschnitt (6) im We-
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sentlichen senkrecht verläuft und der dritte Abschnitt
(7) gegenüber der Senkrechten (8) geneigt nach in-
nen verläuft, wobei der erste Abschnitt (5) eine Län-
ge (9) von ein Drittel bis ein Siebtel der Länge (10)
des zweiten Abschnitts (6) aufweist, und der dritte
Abschnitt eine Länge (11) zwischen der gleichen
Länge bis zur Hälfte der Länge (10) des zweiten Ab-
schnitts (6) aufweist, wobei in der senkrechten Pro-
jektion die obersten Ränder (12,12’,32) des dritten
Abschnitts (7), Deckbreite, neben den untersten
Rändern (13,13’,30) des ersten Abschnitts (5), Bo-
denbreite, liegen, so dass die Querschnittskontur
des Transportbehälters (1) in der gedachten kürze-
sten Verbindung der beiden Außenpunkte der Bo-
denbreite (13,13’,30) des untersten, ersten Ab-
schnitts (5) mit den beiden Außenpunkten der Deck-
breite (12,12’, 32) des obersten dritten Abschnitts
(7) die Form eines Trapezes aufweist.

2. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass in der senkrechten Projektion die obersten
Ränder (12,12’) des dritten Abschnitts (7) neben den
untersten Rändern (13, 13’) entweder innerhalb des
ersten Abschnitts (5) oder außerhalb des ersten Ab-
schnitts liegen, so dass im ersten Fall die Boden-
breite (13,13’,30) länger ist als die Deckbreite
(12,12’,32) und im zweiten Fall die Bodenbreite
(13,13’,30) kürzer ist als die Deckbreite (12,12’,32).

3. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
der unterste Abschnitt (5) einen Winkel gegenüber
der Senkrechten (8) nahe 45° oder 45° aufweist.

4. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Ab-
schnitt einen Winkel gegenüber der Senkrechten (8)
nahe 1° oder 1° aufweist.

5. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Ab-
schnitt (7) einen Winkel gegenüber der Senkrechten
(8) nahe 11° oder 11° aufweist.

6. Transportbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Querschnitt der
unterste Rand der ersten Abschnitte (5) der Seiten-
wände (4) des Transportbehälters (1) eine Ab-
standslänge von höchstens 2.550 mm, vorzugswei-
se in etwa von 2.437 mm oder insbesondere von
2.437 mm, aufweist.

7. Transportbehälter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Bodens (2) des Transportbehälters (1) quer zur
Längsrichtung desselben Hohlprofile (14) für die
Aufnahme von Armen eines Hebewerkzeugs vorge-
sehen sind.

8. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Stirnwände von seitlichen Ecksäulen (16,
16’, 16", 17) begrenzt sind, wobei die Ecksäulen (16’,
16") dergestalt aufeinander zu geneigt sind, dass der
Abstand (B2) der Ecksäulen (16’) an ihren obersten
Enden voneinander geringer ist als der Abstand (B1)
der Ecksäulen (16’) an ihren untersten Enden im Be-
reich des Bodens (2) des Transportbehälters (1).

9. Transportbehälter nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Differenz zwischen dem untersten Abstand
(B1) der Ecksäulen (16’, 16") und dem obersten Ab-
stand (B2) der Ecksäulen (16’, 16") vorzugsweise
zwischen 5cm bis 100cm beträgt.

10. Transportbehälter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Stirnwände zu ihrer Stabilisierung von seit-
lichen Ecksäulen (25, 25’) begrenzt sind, welche
senkrecht oder geneigt nach außen oder geneigt
nach innen verlaufend angeordnet sind.
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